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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.03.1983

Norm

ABGB §1311 IIc

GmbHG §10 Abs4

GmbHG §52 Abs6

GmbHG §63 Abs3

Rechtssatz

Gibt der Geschäftsführer einer GmbH die nicht den Tatsachen entsprechende Erklärung ab, daß das gesamte erhöhte

Stammkapital bar einbezahlt sei und zu seiner Verfügung stehe, entfällt seine Haftung für die volle tatsächlich nicht

einbezahlte Summe nur dann, wenn statt Zahlung des erhöhten Stammkapitals eine Aufrechnung mit einer Forderung

des Gesellschafters gegen die Gesellschaft ausnahmsweise zulässig war; dies ist bei voller Zahlungsfähigkeit der

Gesellschaft, aber auch dann der Fall, wenn bei Bareinzahlung des erhöhten Stammkapitals eine vorher bestandene

Überschuldung behoben worden wäre.
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